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Der 1998 gegründete Arbeitskreis
Asiatische Religionsgeschichte (AKAR)
will explizit dem beklagenswerten
Trend in der Religionswissenschaft, daß
hier häufig eine Begleitausbildung in
asiatischen Philologien oder auch anti-
ken europäischen fehlt, und damit der
Verengung und – wie mir scheint –
auch Verflachung der religionswissen-
schaftlichen Forschung entgegenwir-
ken.
In der Einleitung des vorliegenden Ban-
des wird versucht, die nicht klar vonein-
ander abgegrenzten Begriffe »Staats-
religion«, »Reichsreligion«, »National-
religion« zu definieren, um bestimmte
Verhältnisse von Religion und staatl-
icher Macht zum Ausdruck zu bringen.
Dabei wird dem Begriff »Staatsre-
ligion« in der Diskussion, ob damit die
»Staatsbesetzung leitender religiöser
Ämter«, etc. verbunden ist, eine Vor-
rangstellung eingeräumt, auf die ins-
besondere Oliver Freiberger in seinem
Beitrag »Staatsreligion, Reichsreligion
oder Nationalreligion? Überlegungen
zur Terminologie« eingeht. Bei seiner
Inhaltsbestimmung bemerkt er, daß
diese Begriffe zwar immer wieder ge-
braucht werden, aber in religionswis-
senschaftlichen Nachschlagewerken
nicht verzeichnet sind. In diesem Zu-
sammenhang möchte ich insbesondere
die von Freiberger gewählte Definition
des Begriffes »Staatsreligion« in Frage
stellen, da von mir selbst eine eigene
Definition versucht wurde, deren Veröf-
fentlichung (»Staatskirche / Staatsreli-
gion: Religionsgeschichtlich«; in Theo-
logische Realenzyklopädie XXXII,
2000, S. 62-66) sich mit der des vor-
liegenden Bandes zeitlich überschnitten
hatte. Manche der von Freiberger ge-
stellten Fragen, etwa ob Staatsreligion
»Religion im Staat« oder »Staat als
Religion« ist, erledigen sich von selbst,
denn ersteres ist nichts besonderes und
letzteres verbietet sich durch die Geni-
tivverbindung und wäre auch nur sinn-
voll, wenn man dafür »Staatsideologie
als Religion« setzte. Als problematisch
erweist sich die vom Verf. gewählte
Definition des Begriffes »Staat«, den er
nur im Sinne des modernen Staats-

rechtes heranziehen möchte, nach dem
der Staat »eine Personengemeinschaft
in ihrer politischen Organisation« ist,
»die ein Staatsgebiet, ein Staatsvolk und
eine Staatsgewalt voraussetzt« (S. 37).
Damit wird aber der prämoderne Staat,
für den diese Definition nicht immer in
voller Schärfe zutrifft, ausgeklammert,
und »Staatsreligion« im Freiberger-
schen Sinn kann demnach nur für die
Moderne verwendet werden. Meines
Erachtens taucht dieses Phänomen aber
auch im »frühen Staat« auf, der »eine
Organisation zur Regelung sozialer Be-
ziehungen in einer Gesellschaft ist, die
in zwei sich herausbildende soziale
Klassen unterteilt ist, die Herrschenden
und die Beherrschten«; diese hat fol-
gende Hauptmerkmale: 1. eine ausrei-
chende Zahl von Leuten, die eine solche
soziale Klassifizierung, Schichtung und
Spezialisierung gestatten; 2. territorial
begründete Staatszugehörigkeit; 3. eine
zentralisierte Regierung mit der Macht,
Gesetz und Ordnung durch Autorität,
Gewalt oder Androhung von Gewalt
aufrechtzuerhalten; 4. Unabhängigkeit
mit der Macht, Spaltungen zu vermei-
den und Bedrohungen von außen ab-
zuwehren; 5. eine ausreichende Produk-
tivität, um Überschüsse zur Aufrechter-
haltung der staatlichen Organisation zu
erzielen; 6. eine gesellschaftliche
Schichtung, die so differenziert ist, daß
man sich herausbildende Gesellschafts-
klassen unterscheiden kann; 7. eine ge-
meinsame Ideologie, auf der die Legi-
timität einer herrschenden Schicht be-
ruht (The early State. Ed. by Henri
J[oannes] M[aria] Claessen, Peter Skal-
nik, The Hague 1978 [New Babylon.
Studies in the Social Sciences: 32], S.
21). Freiberger möchte mit seiner Defi-
nition die »Staatsreligion« vom christli-
chen »Staatskirchentum« abkoppeln,
aber es ist fraglich, ob dies für einen
Begriff, der für alle Religionen in allen
Epochen unter Zugrundelegung der ent-
sprechenden Kriterien Gültigkeit haben
soll, sinnvoll ist.
Als Staatsreligion sollte eine Religion
dann bezeichnet werden, wenn die herr-
schende Elite »diese als für alle Be-
wohner eines Herrschaftsgebietes ver-

bindlich durchsetzen und die Träger
abweichender Religionen, Konfessio-
nen, Sekten, Kulte, usw. mit Sanktionen
belegt, die sich von Benachteiligung bis
hin zu Unterdrückung, Religionsverbot
und Verfolgung erstrecken können«
(Golzio, »Staatskirche/Staatsreligion«,
S. 62).
Eine Würdigung des Beitrags kann
selbstverständlich nur unter Berücksich-
tigung des vom Verf. zugrundegelegten
Definitionsschemas geschehen. Am
Beispiel der Religionspolitik des indi-
schen Herrschers A4oka (reg. 268-
236/32? v. Chr.) demonstriert der Ver-
fasser den Begriff »Reichsreligion«,
womit entweder eine »einzelne, be-
stimmte, im ganzen Reich (verstanden
als supranationales Herrschaftsgebiet)
verbreitete Religion« oder das »System,
das verschiedene Religionen in einem
Reich administrativ, rechtlich oder reli-
gionsphilosophisch zueinander in Be-
ziehung bringt« gemeint ist. Auf den hi-
storischen A4oka bezogen heißt das,
daß er mit seiner Propagierung des
Dhamma eine »Gesetzes- und Verhal-
tensordnung durchführen wollte, die
politische, soziale, ethische, aber auch
soteriologische Züge« trug. Dabei zeigt
der Beleg der Inschriften, daß unter
»Dhamma« nicht exklusiv die buddhi-
stische Lehre verstanden wurde, son-
dern es sich hierbei um einen überge-
ordneten Begriff handelt, der auch für
die Lehren anderer Religionsgemein-
schaften verwandt wurde. Dies hat der
Verfasser in der gebotenen Schärfe her-
ausgearbeitet und zu Recht die zweite
Definition von »Reichsreligion« als zu-
treffend herausgestellt. Darüber hinaus
wurde auch erwogen, ob die späteren
Vorstellungen von A4oka als einem
»buddhistischen Idealkönig« nicht
normativ für spätere buddhistische
Herrscher wurden. Den Begriff
»Nationalreligion« versuchte der Autor
für den Buddhismus der Singhalesen
auf Sri Lanka fruchtbar zu machen, wo-
bei die Bezeichnung »Nation« histo-
risch im Bürgertum des 18. Jhs. wur-
zelt. Nun wurde allerdings schon in den
ceylonesischen Inselchroniken des 4.
und 5. Jhs. n. Chr. eine Einheit von sin-
ghalesischem Volk und buddhistischer
Religion propagiert und diese Identifi-
kation in der Moderne fortgesetzt. Als
Beispiel für »Staatsreligion« wurde der
starke Einfluß des Staates in Thailand
auf die Zentralisierung der buddhisti-
schen Religion und besonders des
Sa gha gewählt. Dies kann zwar als
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massiver Eingriff des Staates in reli-
giöse Belange gewertet werden, aber
bei diesen Bestrebungen fehlt letztlich
der Wille zur konsequenten und rigoro-
sen Durchsetzung, notfalls mit Gewalt.
Abgesehen davon herrscht im moder-
nen Thailand Religionsfreiheit, d. h. es
wird kein Zwang ausgeübt, sich zum
Buddhismus »zu bekennen«. Man kann
hier allenfalls von der besonderen För-
derung einer bestimmten Religionsform
staatlicherseits sprechen, aber Ähnli-
ches ist bereits bei den Hofreligionen
früherer Epochen anzutreffen. Gerade
wegen der Schwierigkeit des Terrains
ist diesem Beitrag mit seinen Begriffs-
bestimmungen und der ausführlichen
Diskussion derselben Pilotcharakter für
den gesamten Band zuzuerkennen.
In »Present Concepts of Secularism
among I avar and Lankans« setzt sich
Peter Schalk mit der zeitweisen fakti-
schen Annäherung der Regierung von
Sri Lanka an das Konzept eines säkula-
ren Staates und der seit 2000 zu beob-
achtenden stärkeren Hinwendung zum
Buddhismus, der singhalesischen Na-
tionalreligion. Säkularismus wird hier
als Modell für eine Zukunft verstanden,
das zwischen den verschiedenen ethno-
religiösen Gruppierungen des Landes
ausgleichend wirken soll. Obwohl das
Wort »Säkularismus« in den verschie-
denen Verfassungen und Verfassungs-
entwürfen nicht vorkommt und dem
Buddhismus eine bevorzugte Stellung
eingeräumt wird, gewähren sie gleich-
zeitig Religionsfreiheit. Kompliziert
wird die Lage durch die anscheinend
unüberbrückbaren Gegensätze zwischen
den militanten I avar (Vorkämpfer für
einen tamilischen Staat Tami i lam, de-
nen säkulare Vorstellungen ebenfalls
nicht fremd sind, diese aber in einem
separaten Staat verwirklichen wollen)
und den singhalesischen Vertretern des
politischen Buddhismus. Schalk stellt
hier kenntnisreich die säkularistischen
und antisäkularen Strömungen und ihre
Auswirkungen auf die politischen Aus-
einandersetzungen dar.
Bhikkhu Pasadika geht in »Grund-
vorstellungen zum Verhältnis zwischen
Religion und weltlicher Macht im
frühen Hina- und Mahayana« haupt-
sächlich auf Aussagen des Madhya-
mika-Philosophen Nagarjuna (2. Jh. n.
Chr.) ein. In seinem einleitenden
Abschnitt wendet er sich gegen die Ver-
wendung des Begriffes »Nationalreli-
gion« und »Reichsreligion« für die reli-
giösen Verhältnisse im Reich des A4oka

und möchte statt dessen »Staatsreli-
gion« einsetzen, weil der Dharma-Ge-
danke eine »panindische philosophisch-
religiöse Vorstellung« sei. Allein aus
dieser treffenden Charakterisierung
kann man aber ersehen, daß eine solche
Konzeption viel mit Religion, aber
wenig mit Staat zu tun hat und daher
untauglich ist. Wenngleich es A4oka
(wie die historische Entwicklung der
Folgezeit zeigt) nicht gelungen ist, eine
»Reichsreligion« zu begründen, so hat
er diese doch – wie Freiberger in sei-
nem Beitrag gezeigt hat – angestrebt.
Das Verhalten des historischen Buddha
gegenüber der Staatsmacht kennzeich-
net der Verf. zu Recht als zurückhal-
tend, weil er als Vertreter der Gewaltlo-
sigkeit Angriffskriege, Todesstrafe und
Folter hätte mißbilligen müssen. Erklärt
wird dies damit, daß es nicht das zen-
trale Anliegen des Buddha war, irgend-
eine soziale oder politische Verände-
rung zu bewirken, sondern spirituelle
Vervollkommnung von Individuen. In-
sofern kann man aber auch nur bedingt
davon sprechen, daß der Buddhismus
»alle Kastenunterschiede fallenließ«, da
er nicht explizit die Kastenordnung be-
kämpfte. Das buddhistische Herrscher-
ideal eines Mahasammata und Cakra-
vartin wird kurz gestreift. Sodann greift
der Verf. den Dharma-Begriff als »Leit-
motiv« für seine Vorstellung von
»Staatsreligion« auf, der aber für eine
Vielfalt von Religionen steht. Aus die-
sem idealtypischen Bild zieht er den
Schluß, es habe »im alten Indien nie-
mals aufgrund der Durchsetzung einer
Staatsreligion in unserem Sinne Glau-
benskriege gegeben…« Nun gibt aber
gerade die indische Epigraphik des 7.
bis 12. Jhs. über Verfolgungen Anders-
gläubiger, insbesondere Jainas, durch
$ivaiten Auskunft, darunter über eine
Pfählung von 8000 Jainas (siehe Karl-
Heinz Golzio, »Das Problem von Tole-
ranz und Intoleranz in indischen Reli-
gionen anhand epigraphischer Quel-
len«, Frank Richard Hamm Memorial
Volume, 8. Oct. 1990. Ed. by Helmut
Eimer, Bonn 1990 [Indica et Tibetica
21], S. 89-102). Von Gewaltlosigkeit
ließ sich hingegen A4oka (der übrigens
ca. 268 v. Chr. nach dem Befund seiner
eigenen Inschriften König wurde und
nicht 273 v. Chr., eine Zahl, die auf
puranischen Angaben basiert) leiten,
aber er »schwor nicht jeglicher Gewalt
ab«, sondern verwarf nur den Angriffs-
krieg; denn gegenüber den Dschungel-
bewohnern (atavi) spricht A4oka im

XIII. Felsedikt (M) eine unverhohlene
Drohung aus, falls sie kriegerisch han-
deln sollten. Ob sich der König tatsäch-
lich zum Buddhismus »bekehrte«, sei
dahingestellt (siehe den Beitrag Frei-
berger), aber zumindest hatte er eine
große Affinität zu dieser Lehre.
Schließlich wendet sich der Verf. Na-
garjuna und insbesondere seinen Wer-
ken Sutrasamuccaya und Ratnavali zu,
die Abschnitte enthalten, welche einen
humanen Strafvollzug, Vermeidung
von Kriegen, Schutz der Umwelt und
überhaupt Mitleid mit den Wesen emp-
fehlen. Gewiß sind diese Texte von ei-
nem Geist des Ausgleichs und der Mä-
ßigung durchdrungen, aber ob daraus
gleich eine »altindische soziale Markt-
wirtschaft« abgeleitet werden kann, hat
der Verf. selbst mit einem Fragezeichen
versehen.
Mit »Der chinesische Kaiser Liang
Wudi (reg. 502-549) und der Buddhis-
mus« von Thomas Jansen wird geogra-
phisch der südasiatische Raum verlas-
sen und mit Ostasien eine Kultursphäre
betreten, bei der die Quellenlage zu-
mindest bis in das 16. Jh. ungleich viel
besser ist als in Südasien. Die hier be-
handelte Persönlichkeit, Xiao Yan, der
Gründer der südchinesischen Liang-
Dynastie mit dem posthumen Memo-
rialnamen Wudi und dem posthumen
Tempelnamen Gaozu, zeichnete sich
durch eine besondere Religionspolitik
aus, die – so der Verf. – folgenden Zie-
len diente: der Wiederherstellung der
kaiserlichen Autorität, der Zurückdrän-
gung des Einflusses der mächtigen Ari-
stokratie und dem Ausgleich innerhalb
dieser Aristokratie. Durch Abwägung
aller Quellen kommt der Verf. zu dem
Schluß, daß sich Xiao Yan als eine Art
»chinesischer A4oka« sah, auch wenn
er diesen Anspruch explizit nie erhoben
hat. Im folgenden werden die Stationen
auf dem Weg der Buddhisierungspolitik
des Kaisers nachgezeichnet, so seine of-
fiziell vollzogene Bekehrung und Ab-
stempelung von Daoismus und Konfu-
zianismus als »Irrlehren« (Mai 504)
sowie die seiner öffentlichen Ordinie-
rung zum Bodhisattva am 22. Mai 519,
die Hand in Hand mit der Ordinierung
von 48.000 Männern und Frauen ge-
gangen sein soll, darunter die gesamte
kaiserliche Familie. Nun ist die Echtheit
der Edikte von 504 bestritten worden,
zumal diese erstmals im 7. Jh. erwähnt
werden, aber andere vom Verf. aufge-
arbeitete Quellen deuten doch auf eine
partielle Verfolgung des Daoismus.
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Von einem entsprechenden Vorgehen
gegen den Konfuzianismus kann dage-
gen kaum die Rede sein, sieht man von
einem Vegetarismusgebot des Kaisers
von 517 ab, das sich auch auf Tieropfer
im kaiserlichen Ahnentempel bezog.
Durch die Beibehaltung des konfuzia-
niaschen Staatskultes und das Heilsver-
sprechen durch sein Bodhisattva-Ge-
lübde gewann Xiao Yan eine überaus
große Machtfülle. Andererseits scheint
der von ihm konzipierte »buddhistisch
orientierte Staat« (Rezensent) seinen
Tod am 12. Juni 549 nicht überdauert
haben, da der Daoismus danach sofort
erneut aufblühte.
Eine derart persönlich geprägte Instru-
mentalisierung der Religion(en) begeg-
net uns dann auch in der Gestalt der
Kaiserin Wu Zetian, ein Phänomen, das
Max Deeg in »Der religiöse ›Synkre-
tismus‹ der chinesischen Kaiserin Wu
Zetian – Versuch einer Staatsreligion?«
vorstellt. Der Verf. zeigt, daß sie ihre
schon zu Lebzeiten des Kaisers Li Zhi
(Tempelname Gaozong), dessen Ne-
benfrau sie war, eine vorhandene Nei-
gung zum Buddhismus nach dem Tode
des Kaisers zur eigenen persönlichen
Machtübernahme zusammen mit einem
Rückgriff auf angebliche Herrscherriten
der Zhou-Zeit (11. Jh.-249 v. Chr.) be-
nutzte. Welcher Mittel sich die Herr-
scherin bediente, exemplifiziert der
Verf. am Beispiel der ersten Regie-
rungsdevise der Kaiserin, die als neuen
Dynastienamen bewußt »Zhou« ge-
wählt hatte. Die Regierungsdevise
(nianhao) tianshou ist zum einen eine
Anspielung auf die rechtmäßige Über-
tragung des Mandats des Himmels, zum
anderen die chinesische Wiedergabe
von »Devadatta«, der zwar im Bud-
dhismus im allgemeinen als Erzböse-
wicht gilt, aber im Mahameghasutra,
auf das sich Wu Zetian besonders
stützte, eine positive Aufwertung er-
hielt. Die Frage, ob hier die Absicht zur
Etablierung einer Staatsreligion be-
stand, kann bejaht werden, die Frage,
ob dies auch gelungen sei, wird auch
vom Verf. verneint.
Einen Überblick über »Religion und
staatliche Macht in Korea: Eine Skizze
mit Beispielen aus Geschichte und Ge-
genwart« bietet Christine Lienemann-
Perrin, in dessen Mittelpunkt das Ver-
hältnis von Christentum und staatlicher
Macht in Südkorea steht.
Seinen Beitrag »›Wie zwei Flügel eines
Vogels‹. Eine diachrone Betrachtung
des Verhältnisses zwischen Staat und

Buddhismus in der japanischen Ge-
schichte« bezeichnet Christoph Kleine
als eine tour de force durch im einzel-
nen doch recht unterschiedliche Bezie-
hungen der jeweiligen japanischen
Staatsformen zum Buddhismus bzw.
den verschiedenen buddhistischen
Schulen. Konzis vermittelt der Verf. die
Phasen des Zusammenspiels, aber auch
des Gegeneinanders von Staat und Re-
ligion. Dabei wird deutlich, daß bei
dem aus China via Korea importierten
Buddhismus zunächst die Schutzfunk-
tion für den japanischen Staat im Vor-
dergrund stand und dieser somit den
Rang eines Staatskultus einnahm. In
diesem Sinne verwendete Kleine hier
auch den Begriff »Staatsreligion« als
zum einen die Religion, die vom Staat
gefördert wird und zum anderen als Re-
ligion für den Staat. Dennoch möchte
ich auch hier dem Begriff »Kult« den
Vorzug geben, da selbst bei dieser Form
von oktroyierter Religion keine völlige
Uniformität aller Untertanen in religiö-
sen Belangen angestrebt wird. In die-
sem faszinierenden religionshistori-
schen Abriß erhält der Leser präzise In-
formationen über Institutionen wie die
der »Herrschaft ordinierter Kaiser«
(insei sado, häufig einfach als »Kloster-
kaiser« oder »Cloistered Emperor« be-
zeichnet), die Herausbildung mona-
stischer Territorialherrschaften mit
Mönchssoldaten, über deren Zerschla-
gung zur Zeit der »Reichseiniger«, usw.
bis hin zur Gegenwart, die dann in ei-
nem eigenen Beitrag (»Versuch einer
Wiederbelebung von Staatsreligion im
heutigen Japan unter besonderer Be-
rücksichtigung der Entwicklungsge-
schichte des Staats-Shinto«) von Peter
Fischer behandelt wird. Nach einem
kurzen Exkurs über die sich an den
Lehren Nichirens (1222-1282) orientie-
rende Religionsgesellschaft Soka gakkai
und die ihr zugeordnete Komeito-Partei
geht der Verf. zunächst auf die Wurzeln
des Begriffes Shinto ein und räumt mit
in auch in vielen Handbüchern anzutref-
fenden gängigen, aber nicht zutreffen-
den Vorstellungen auf. Er legt überzeu-
gend dar, daß die Begriffsverengung in
einem nationalistischen Sinn, die in
Shinto eine indigen japanische Religion
sehen wollte, ein Produkt des 19. Jhs.
ist, dessen Vertreter Wegbereiter der
Meiji-Restauration wurden. Im folgen-
den zeichnet der Verf. nach Jahreszah-
len angeordnet die weiteren Etappen auf
dem Weg zum Staats-Shinto und dem
mit ihm verbundenen Kaiserkult. Der

Aufsatz schließt dann mit einem Aus-
blick auf die Wiederannäherung von
Shinto und Staat, nachdem als ein Er-
gebnis der japanischen Niederlage im
Zweiten Weltkrieg auf Druck der USA
der Staats-Shinto zerschlagen worden
war.
Mögen diesem AKAR-Band, der das
Verhältnis/die Verhältnisse von Reli-
gion(en) in Süd- und Ostasien beleuch-
tet, noch viele weitere folgen.

Dr. Karl-Heinz Golzio
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